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1. Ausgangslage 

Nach § 24 Abs. 4 S. 1 Achtes Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)1 besteht die 
Pflicht, für Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Förderangebot 
in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Ein individueller Rechtsanspruch ist mit dieser dennoch ver-
bindlichen Vorhaltepflicht gegenwärtig nicht gegeben.2 Nach einer aktuell vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vorgelegten Veröffentlichung besuch-
ten im Jahr 2022 nur rund 55 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland ein Angebot der 
Ganztagsbetreuung, obwohl 73 Prozent der Eltern einen Betreuungsbedarf äußerten.3 Neben der 
Ganztagsschule und dem Hort4 gibt es weitere Angebote wie die Kindertagespflege5 oder bundes-
landspezifische Formen zur Betreuung von Grundschulkindern, z. B. die „Mittags- oder Übermit-
tagsbetreuung“.6  

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförde-
rungsgesetz – GaFöG) vom 2. Oktober 20217 wurde in der vergangenen Legislaturperiode der stu-
fenweise sowie rechtsverbindliche Anspruch auf ganztägige Förderung für Kinder im Grund-
schulalter geregelt. § 24 Abs. 4 SGB VIII sieht dabei mit Wirkung zum 1. August 2026 die Einfüh-

 

1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I  
S. 2824; 2023 I Nr. 19). 

2 Beckmann, in: Frankfurter Kommentar SGB VIII, 9. Auflage 2022, § 24 Rn. 58. 

3 BMFSFJ, 92 Prozent der Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besuchten 2022 eine Kita, Pressemitteilung 
vom 13. Juli 2023, abrufbar unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/92-pro-
zent-der-kinder-von-3-jahren-bis-zum-schuleintritt-besuchten-2022-eine-kita-228528. Dieser sowie alle weiteren 
Links wurden zuletzt abgerufen am 1. August 2023. 

4 Die Finanzierung der Betreuung in einer Ganztagsschule bzw. in einem Hort ist in den Ländern und Kommunen 
unterschiedlich geregelt, da § 74a SGB VIII die Finanzierung von Tageseinrichtungen dem Landesrecht über-
lässt. Siehe auch BMFSFJ, FAQs, Was kostet die Ganztagsbetreuung?, abrufbar unter https://www.recht-auf-
ganztag.de/gb/service/faqs#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20eine%20Ganztags-
schule,ist%20in%20der%20Regel%20kostenlos.  

5 Nach Darstellung des Bundesverbandes für Kindertagespflege e. V. verfügen rund ein Drittel der Kindertages-
pflegepersonen über eine grundständige pädagogische Ausbildung. Bundesverband für Kindertagespflege e. V., 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auch in der Kindertagespflege, Ergebnisse der 
Diskussion beim Fachtag am 21. August 2020 in Berlin, abrufbar unter https://www.bvktp.de/media/2020_fach-
tag_schulkinder_diskussion.pdf.  

6 BMFSFJ, Ganztag in den Bundesländern, abrufbar unter https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/ganztag-in-den-
bundeslaendern-197254. Die „Mittags- oder Übermittagsbetreuung“ ist rechtlich nicht geregelt und wird zum 
Beispiel von Elterninitiativen oder im Rahmen der verlässlichen Grundschule angeboten. Siehe hierzu BMFSFJ, 
Kindertagesbetreuung Kompakt: Ausbaustand und Bedarf 2022, 2023, S. 45, abrufbar unter 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/228470/dc2219705eeb5b8b9c117ce3f7e7bc05/kindertagesbetreuung-kom-
pakt-ausbaustand-und-bedarf-2022-data.pdf. Zur Finanzierung siehe auch beispielhaft Nordrhein-Westfalen, 
Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich, 
abrufbar unter https://bass.schul-welt.de/4938.htm. Danach vergibt das Land Zuwendungen für „Vor- und Über-
mittagsbetreuung“ an die Kommunen. 

7 BGBl. I S. 4602. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/92-prozent-der-kinder-von-3-jahren-bis-zum-schuleintritt-besuchten-2022-eine-kita-228528
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/92-prozent-der-kinder-von-3-jahren-bis-zum-schuleintritt-besuchten-2022-eine-kita-228528
https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/service/faqs#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20eine%20Ganztagsschule,ist%20in%20der%20Regel%20kostenlos
https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/service/faqs#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20eine%20Ganztagsschule,ist%20in%20der%20Regel%20kostenlos
https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/service/faqs#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20eine%20Ganztagsschule,ist%20in%20der%20Regel%20kostenlos
https://www.bvktp.de/media/2020_fachtag_schulkinder_diskussion.pdf
https://www.bvktp.de/media/2020_fachtag_schulkinder_diskussion.pdf
https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/ganztag-in-den-bundeslaendern-197254
https://www.recht-auf-ganztag.de/gb/ganztag-in-den-bundeslaendern-197254
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/228470/dc2219705eeb5b8b9c117ce3f7e7bc05/kindertagesbetreuung-kompakt-ausbaustand-und-bedarf-2022-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/228470/dc2219705eeb5b8b9c117ce3f7e7bc05/kindertagesbetreuung-kompakt-ausbaustand-und-bedarf-2022-data.pdf
https://bass.schul-welt.de/4938.htm
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rung eines bedarfsunabhängigen Anspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung von min-
destens acht Stunden für jedes Kind ab der ersten bis zum Beginn der fünften Klassenstufe vor. 
Anspruchsberechtigt sind zunächst die Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klas-
senstufe besuchen. In der Folge wird der Anspruch stufenweise ausgebaut, so dass ab dem Schul-
jahr 2029/2030 alle Schulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse einschließlich einen ent-
sprechenden Anspruch haben. Dabei gibt es unterschiedliche Betreuungsangebote für Grund-
schulkinder, um den Rechtsanspruch zu erfüllen – in der Regel Horte sowie (teil-)gebundene und 
offene Ganztagsschulen.8   

Nach einer Vorausberechnung des Deutschen Jugendinstituts (DIJ) in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität (TU) Dortmund beläuft sich der neu zu schaffende Platzbedarf für den 
gestuften Rechtsanspruch auf im Mittel rund 600.000 Plätze. Danach werden zudem im Mittel 
34.300 Vollzeitstellen zusätzlich benötigt.9 Für den Ausbau dieser Betreuungsangebote stellt der 
Bund den Ländern mit dem Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger 
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsgesetz 
– GaFG)10 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.11 Die Kindertagespflege als im Grundschulbereich 
nicht vorrangige Betreuungsform profitiert demgegenüber nicht von den Finanzhilfen in ganztä-
gige Bildungs- und Betreuungsangebote.12  

 

8 BMFSFJ, Betreuungslücken für Grundschulkinder schließen, 14. September 2021, abrufbar unter 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/ganztagsbetreuung/betreuungsluecken-fuer-
grundschulkinder-schliessen-133604.  

9 Rauschenbach, Thomas u. a., Plätze. Personal. Finanzen. Bedarfsorientierte Vorausberechnungen für die Kinder-
tages- und Grundschulbetreuung bis 2030, Teil 2: Ganztägige Angebote für Kinder im Grundschulalter, For-
schungsverbund DIJ/TU Dortmund (Hrsg.), Fassung vom 2. November 2021, S. 26 ff. und S. 49, abrufbar unter 
https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finanzen.%20Teil%202_revi-
diert.pdf. Weitere vorhergehende Studien zur Abschätzung der bundesweiten Kosten durch den Rechtsan-
spruch finden sich bei Makles, Anna u. a., Entwicklung und Erprobung einer Methode zur Abschätzung der 
kommunalen Kosten des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen des Ganztagsför-
derungsgesetzes (GaFöG) am Beispiel der Stadt Frankfurt a. M., Wuppertaler Institut für bildungsökonomische 
Forschung der Bergischen Universität Wuppertal (Hrsg.), 2022, S. 15 ff., abrufbar unter https://www.wib.uni-
wuppertal.de/fileadmin/wib/documents/publications/Kosten_GaFoeG_WIB.pdf.  

10 BGBl. I vom 9. Dezember 2020, S. 2865. 

11 Zur Ausgestaltung siehe auch BMFSFJ, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bekanntma-
chung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter, „Verwaltungsvereinbarung In-
vestitionsprogramm Ganztagsausbau“ vom 17. Mai 2023, BAnz AT vom 23. Juni 2023 B2 sowie BMBF, Verwal-
tungsvereinbarung Investitionsprogramm Ganztagsausbau veröffentlicht, 23. Juni 2023, abrufbar unter 
https://www.ganztagsschulen.org/SharedDocs/Kurzmeldungen/de/v-z/verwaltungs-investitionsprogramm-ganz-
tagsausbau.html. Nach Darstellung des DIJ und der TU Dortmund beläuft sich der Finanzbedarf auf im Mittel 
etwa 4,6 Milliarden, siehe Rauschenbach, Thomas u. a., Plätze. Personal. Finanzen. Bedarfsorientierte Vorausbe-
rechnungen für die Kindertages- und Grundschulbetreuung bis 2030, Teil 2: Ganztägige Angebote für Kinder im 
Grundschulalter, Forschungs-verbund DIJ/TU Dortmund (Hrsg.), Fassung vom 2. November 2021, S. 36 ff. und 
S. 49 f., abrufbar unter https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finan-
zen.%20Teil%202_revidiert.pdf   https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?2  

12 § 1 Abs. 1 Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter, „Verwaltungsvereinbarung In-
vestitionsprogramm Ganztagsausbau“ vom 17. Mai 2023. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/ganztagsbetreuung/betreuungsluecken-fuer-grundschulkinder-schliessen-133604
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/ganztagsbetreuung/betreuungsluecken-fuer-grundschulkinder-schliessen-133604
https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finanzen.%20Teil%202_revidiert.pdf
https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finanzen.%20Teil%202_revidiert.pdf
https://www.wib.uni-wuppertal.de/fileadmin/wib/documents/publications/Kosten_GaFoeG_WIB.pdf
https://www.wib.uni-wuppertal.de/fileadmin/wib/documents/publications/Kosten_GaFoeG_WIB.pdf
https://www.ganztagsschulen.org/SharedDocs/Kurzmeldungen/de/v-z/verwaltungs-investitionsprogramm-ganztagsausbau.html
https://www.ganztagsschulen.org/SharedDocs/Kurzmeldungen/de/v-z/verwaltungs-investitionsprogramm-ganztagsausbau.html
https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finanzen.%20Teil%202_revidiert.pdf
https://dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Pl%C3%A4tze.%20Personal.%20Finanzen.%20Teil%202_revidiert.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?2
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Der vorliegende Sachstand befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen zur Kindertagespflege für 
Grundschulkinder. Dabei wird auf die Historie der betreffenden Regelungen eingegangen und es 
werden die geltenden Voraussetzungen zur Kindertagespflege im Grundschulbereich vorgestellt. 
Im Anschluss wird auftragsgemäß auf mögliche Kooperationsformen zwischen Schule und Kin-
dertagespflege eingegangen. 

2. Kindertagespflege für Grundschulkinder 

Im Rahmen der Förderung von Grundschulkindern können verschiedene pädagogische Konzepte 
wie Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen oder freizeitorientierte Angebote angewendet werden. 
Bei der Bereitstellung der Angebote sind Kooperationen der Kindertageseinrichtung oder der 
Schule mit Dritten denkbar. Notwendig ist dafür, dass im Rahmen des Kooperationsverhältnisses 
gewährleistet ist, dass die Voraussetzungen für die Erlaubnis nach den §§ 43 ff SGB VIII erfüllt 
sind.13 Dies umfasst u. a. geeignetes Personal (§ 43 Abs. 2 und § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB VIII). 
Ungeeignet sind Personen, die aufgrund der Katalogstraftaten des § 72a SGB VIII verurteilt wur-
den.14 Neben einer Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Musikschulen und Jugendfreizeiteinrich-
tungen ist in dem Zusammenhang auch an eine Kooperation mit einer Kindertagespflege zu den-
ken. Für die Finanzierung der öffentlich geförderten Kindertagespflege ist der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe zuständig (§ 79 Abs. 1 SGB VIII15). In einigen Bundesländern leisten daneben 
Eltern Beiträge, die an den Träger der Jugendhilfe gezahlt werden (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). 

2.1. Zur Historie  

Von 2005 bis zum 31. Juli 2013 regelte § 24 SGB VIII die Kindertagespflege für Kinder im Schul-
alter explizit und gleichrangig neben der Kindertageseinrichtung: „Für Kinder im Alter unter drei  

 

13 Kaiser, in: Lehr- und Praxiskommentar SGB VIII, 8. Auflage 2022, § 24 Rn. 38. 

14 Busse, in: JurisPraxiskommentar, SGB VIII, 3. Auflage, Stand 15. Dezember 2022, § 45 Rn. 52. 

15 Aus der Gesamtverantwortung folgt die Pflicht, die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Finanzmittel 
bereit zu stellen (Schön, in: Wiesner/Wapler, SGB VIII, 6. Auflage 2022, § 79 Rn. 6). 
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Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten.“16 In der Gesetzesbegründung wurden die Fle-
xibilität und die Familienähnlichkeit (kleine Gruppen) betont.17 Mit Wirkung zum 1. August 
2013 wurde diese Gleichrangigkeit zugunsten der Kindertageseinrichtungen aufgegeben.18 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum GaFöG wurde ein Entschließungsantrag einge-
bracht, der u. a. darauf abzielte, die gleichberechtigte „Beteiligung der Kindertagespflege am 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ zu ermöglichen, „indem die Kin-
dertagespflege in anderen geeigneten Räumen am Investitionsprogramm zum beschleunigten In- 
frastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter gleichberechtigt betei-
ligt wird“.19 Begründet wurde die beabsichtigte Heranziehung der Kindertagespflege damit, dass 
so die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder unkompli-
ziert und flexibel beschleunigt werden könne. Dieser Antrag wurde abgelehnt.20 Von Verbänden 
im Rahmen der Kindertagespflege wird das Scheitern des Antrages schon angesichts des Fach-
kräftemangels kritisch gesehen. Zudem sei die Kindertagespflege oft Bindeglied zwischen unter-
schiedlichen Angeboten und Einrichtungen und biete daher Potential für den Grundschulbe-
reich. Chancen werden auch in der begrenzten Kinderanzahl gesehen. Bei der Hausaufgabenbe-
treuung könne so besser auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden.21  

 

16 Juris, Einzelnorm § 24 SGB VIII. 

17 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten 
Ausbau der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbau-
gesetz – TAG), BT-Drs. 15/3676 vom 6. September 2004, S.24. 

18 Mit Wirkung zum 1. August 2013 lautet § 24 Abs. 4 S. 1 SGB VIII: „Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.“ In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: „Die 
Vorschrift regelt für die Altersgruppe der Grundschulkinder die Verpflichtung, ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Plätzen in Tageseinrichtungen und bei besonderem Bedarf oder ergänzend in Kindertagespflege vorzuhalten.“ 
Siehe Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD – Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Kin-
dern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, Kinderförderungsgesetz – KiföG, 
BT-Drs. 16/9299 vom 27. Mai 2008, S. 15. 

19 Entschließungsantrag der Abgeordneten Matthias Seestern-Pauly, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP, zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU und SPD – Drucksachen 
19/29764, 19/30512 – Entwurf eines Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter 
(Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG), BT-Drs.19/30556 vom 9. Juni 2021. 

20 Deutscher Bundestag, Ja zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, 11. Juni 2021, abrufbar 
unter https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-ganztagsfoerderung-freitag-843516 sowie 
Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 234. Sitzung, 11. Juni 2021, S. 30299, abrufbar unter https://dser-
ver.bundestag.de/btp/19/19234.pdf#P.30299.  

21 Losch-Engler, Inge, Betreuung nur in Schule und Hort?, in: ZeT – Zeitschrift für Tagesmütter und -väter, 2022 
(2), S. 12-13, abrufbar unter https://www.landesverband-kindertagespflege-nrw.de/media/zet_heft_2-22_losch-
engler_betreuung_nur_in_schule_und_hort.pdf; Bundesverband für Kindertagespflege e. V. (2021). Vom Kind 
aus gedacht: Thesen zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Bezug auf die Kin-
dertagespflege, 2021, abrufbar unter https://www.bvktp.de/media/thesenpapier_grundschulkinder.pdf; Landes-
verband Kindertagespflege Baden-Württemberg e. V., Pressemitteilung vom 7. September 2021, abrufbar unter 
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_07-Landesverband-Kindertagespflege-
begruesst-Einigung-beim-Rechtsanspruch-und-kritisiert-ergaenzende-Rolle-der-Kindertagespflege.pdf. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-ganztagsfoerderung-freitag-843516
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19234.pdf#P.30299
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19234.pdf#P.30299
https://www.landesverband-kindertagespflege-nrw.de/media/zet_heft_2-22_losch-engler_betreuung_nur_in_schule_und_hort.pdf
https://www.landesverband-kindertagespflege-nrw.de/media/zet_heft_2-22_losch-engler_betreuung_nur_in_schule_und_hort.pdf
https://www.bvktp.de/media/thesenpapier_grundschulkinder.pdf
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_07-Landesverband-Kindertagespflege-begruesst-Einigung-beim-Rechtsanspruch-und-kritisiert-ergaenzende-Rolle-der-Kindertagespflege.pdf
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_07-Landesverband-Kindertagespflege-begruesst-Einigung-beim-Rechtsanspruch-und-kritisiert-ergaenzende-Rolle-der-Kindertagespflege.pdf
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Im Ergebnis stehen die Kindertageseinrichtung und die Kindertagespflege – anders als bei unter 
Dreijährigen (§ 24 Abs. 1 und 2 SGB VIII) – heute und auch künftig nicht gleichwertig nebenei-
nander. Vielmehr besteht die Kindertagespflege im Grundschulbereich subsidiär.22 Dies unter-
streicht der gesetzliche Wortlaut, wonach Satz 1 des § 24 Abs. 4 SGV VIII allein die Tageseinrich-
tungen und nicht die Kindertagespflege nennt.23  Nach 24 Abs. 4 S. 2 heutiger bzw. 24 Abs. 4 S. 6 
neuer Fassung findet aber § 24 Abs. 3 S. 3 SGB VIII entsprechende Anwendung. § 24 Abs. 3 S. 3 
SGB VIII lautet heute wie auch ab dem Jahr 2026: „Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder 
ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.“ 

2.2. Ergänzende und bedarfsspezifische Kindertagespflege 

Ergänzend meint die quantitative, zeitlich ergänzende Betreuung vor und nach den täglichen Be-
treuungszeiten in der Grundschule bzw. in der Tageseinrichtung.24 Grundschulkinder werden al-
so dann, wenn die Öffnungszeiten von (Ganztags-)Grundschulen und ergänzenden Angeboten 
der Jugendhilfe nicht ausreichen, um den Betreuungsbedarf wegen der Arbeitszeiten der Eltern 
zu decken, in der Kindertagespflege gefördert. So verweist das Land Berlin darauf, dass Kinderta-
gespflege ergänzend zur Schulbetreuung beantragt werden kann, wenn Eltern durch längere Ar-
beitszeiten zusätzliche Betreuung für ihr Kind benötigen.25 Laut dem Bundesverband für Kinder-
tagespflege hat die Betreuung von Grundschulkindern in den Bundesländern Baden-Württem-
berg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz einen großen Anteil an 
der Kindertagespflege.26 So macht der Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg 
e. V. darauf aufmerksam, dass dort 18 Prozent aller in Kindertagespflege betreuter Kinder im 
Schulalter sind.27 Im bayerischen Murnau wird etwa für eine Mittagsbetreuung von bis zu zehn 

 

22 Struck/Schweigler, in: Wiesner/Wapler/Struck/Schweiger, SGB VIII, 6. Auflage 2022, § 24 Rn. 71. 

23 § 24 Abs. 4 S. 1 SGB VIII lautet derzeit: „Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot 
in Tageseinrichtungen vorzuhalten.“ In der künftigen Fassung ist ein Anspruch auf Förderung in einer Tages-
einrichtung formuliert. 

24 Beckmann, in: Frankfurter Kommentar SGB VIII, 9. Auflage 2022, § 24 Rn. 53. 

25 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Kindertagespflege, abrufbar unter https://www.ber-
lin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/kindertagespflege/.  

26 Bundesverband für Kindertagespflege e. V. (2021). Vom Kind aus gedacht: Thesen zum Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Bezug auf die Kindertagespflege, 2021, abrufbar unter 
https://www.bvktp.de/media/thesenpapier_grundschulkinder.pdf.  

27 Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e. V., Die Kindertagespflege muss am Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für Grundschüler beteiligt werden!, Pressemitteilung vom 19. Januar 2021, abrufbar unter 
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-19-Kindertagespflege-am-Rechtsan-
spruch-auf-Ganztagesbetreuung-fuer-Grundschueler-beteiligen-.pdf.  

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/kindertagespflege/
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/media/thesenpapier_grundschulkinder.pdf
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-19-Kindertagespflege-am-Rechtsanspruch-auf-Ganztagesbetreuung-fuer-Grundschueler-beteiligen-.pdf
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-19-Kindertagespflege-am-Rechtsanspruch-auf-Ganztagesbetreuung-fuer-Grundschueler-beteiligen-.pdf
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Grundschulkindern geworben, während in München eine Nachmittagsbetreuung in einer Tages-
pflege angeboten wird.28 In Nordrhein-Westfalen betreut beispielsweise eine Kindertagespflege-
stelle schulpflichtige Kinder täglich bis 19:00 Uhr und befindet sich nach eigener Darstellung in 
ständigem Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern, Sonderpädagoginnen und Sonderpäda-
gogen sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aller Schulformen vor Ort.29  

Ein besonderer Bedarf kann eine Krankheit oder Behinderung des Kindes sein, wodurch im Ein-
zelfall die Förderung in einer Kleingruppe geeigneter ist, da so besser auf die Bedürfnisse des 
Kindes eingegangen werden kann.30 Ein besonderer Bedarf kann sich auch ergeben, wenn die Zei-
ten der Förderung in einer Tageseinrichtung nicht bedarfsgerecht sind, die Betreuung in der Kin-
dertagespflege zusätzlich zum Schulbesuch und der Tageseinrichtung und der daraus folgende 
Wechsel dem Kind nicht abverlangt werden kann.31   

Ob ein solcher Platz bei Vorliegen der Voraussetzungen zur Verfügung gestellt wird, steht im 
pflichtgemäßen Ermessen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Kann-Vorschrift).32 Im Einzel-
fall kann das Ermessen so eingeengt sein, dass nur eine einzige Entscheidung richtig ist (Ermes-
sensreduzierung auf Null).33 

2.3. Kooperationsformen 

Für Kindertageseinrichtungen ist eine Kooperationsverpflichtung mit den Schulen in § 22a  
Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ausdrücklich geregelt.34 Diese Regelung hat einerseits das Ziel, einen guten 
Übergang in die Schule zu vollziehen und andererseits die Arbeit mit Schulkindern in Horten 

 

28 Familienzentrum Murnau, Murmel e. V., abrufbar unter https://murmel-ev.de/Kinderbetreuung/MURMEL-MIT-
TAGSBETREUUNG. München, Formen der Kinderbetreuung: Kita, Kindertagesbetreuung und Co., Münchner 
Großtagespflege, abrufbar unter https://stadt.muenchen.de/infos/kinderbetreuung-formen.html. Ein weiteres 
Beispiel findet sich bei der Stadt Weilheim in Oberbayern, Kinderhort (6 bis 14 Jahre), abrufbar unter 
https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/kinderbetreuungseinrichtungen/moeglichkeiten-der-
kinderbetreuung-betreuungsformen/kinderhort. 

29 Little Bird GmbH, Villa Kinderbund - Betreuungshaus für Kinder, abrufbar unter https://portal.little-
bird.de/Lohmar/Villa-Kunterbunt-Betreuungshaus-fuer-Kinder.  

30 Winkler, in: BeckOnlinekommentar Sozialrecht, 69. Edition, Stand 1. Juni 2023, § 24 SGB VIII Rn. 45; Beck-
mann, in: Frankfurter Kommentar SGB VIII, 9. Auflage 2022, § 24 Rn. 56; OVG Lüneburg (14. Senat), Beschluss 
vom 19.07.2022 – 14 ME 277/22, BeckRS 2022, 17083, Rn. 5. 

31 Beckmann, in: Frankfurter Kommentar SGB VIII, 9. Auflage 2022, § 24 Rn. 61. 

32 Bezogen auf Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt, also für den Fall des § 24 Abs. 3 SGB VIII 
siehe: OVG Lüneburg, Beschluss vom 19.12.2018 - 10 ME 395/18, BeckRS 2018, 33033, Rn. 9. 

33 Hufen, Christian, Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff, in: Zeitschrift für das Juristische Studium, 2010, 
(5), S. 603 - 607 (605), abrufbar unter https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2010_5_373.pdf.  

34 Diese Regelung verpflichtet allerdings nicht die Schulen. Dazu bedarf es entsprechender Regelungen in den 
Landesschulgesetzen, siehe näher Struck/Schweigler, in: Wiesner/Wapler/Struck/Schweiger, SGB VIII, 6. Auf-
lage 2022, § 22a Rn. 14. 

https://murmel-ev.de/Kinderbetreuung/MURMEL-MITTAGSBETREUUNG
https://murmel-ev.de/Kinderbetreuung/MURMEL-MITTAGSBETREUUNG
https://stadt.muenchen.de/infos/kinderbetreuung-formen.html
https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/kinderbetreuungseinrichtungen/moeglichkeiten-der-kinderbetreuung-betreuungsformen/kinderhort
https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/kinderbetreuungseinrichtungen/moeglichkeiten-der-kinderbetreuung-betreuungsformen/kinderhort
https://portal.little-bird.de/Lohmar/Villa-Kunterbunt-Betreuungshaus-fuer-Kinder
https://portal.little-bird.de/Lohmar/Villa-Kunterbunt-Betreuungshaus-fuer-Kinder
https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2010_5_373.pdf
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und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.35 Auch für die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sieht § 81 Nr. 4 SGB VIII eine strukturelle Zusammenarbeit mit den Schulen vor.36 Für Kin-
dertagespflegepersonen wird die Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und ande-
ren Personen in der Kindertagespflege hervorgehoben (§ 23 Abs. 3 S. 1 SGB VIII), aber auch die 
Zusammenarbeit mit dem Träger der Jugendhilfe (§ 22 Abs. 2 S. 2 SGB VIII). Zudem werden sie 
als Adressaten der Zusammenarbeit von Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen genannt 
(§ 22a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB VIII).  

Kooperationen mit Schulen werden für Kindertagespflegepersonen nicht ausdrücklich genannt. 
In der Praxis haben aber z. B. das Jugendamt des Berliner Bezirks Mitte und Kindertagespflege-
personen Standards für den Übergang von einer Verbundtagespflege37 in die Grundschule erar-
beitet. Das Jugendamt wirbt danach an Schulen für die Notwendigkeit einer Kooperationspartner-
schaft, wie sie dort bereits für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen besteht. Schriftliche 
Kooperationsvereinbarungen zwischen den Verbundtagespflegestellen mit Grundschulen sollen 
dazu dienen, Ziele und Inhalte der gemeinsamen Arbeit zu formulieren und verbindlich zu ver-
einbaren. Kindertagespflegestellen können entsprechend diesen Standards die Netzwerktreffen 
des Sprachförderzentrums und pädagogische Angebote verschiedener Bildungsverbünde im Be-
zirk nutzen.38 Nach Auskunft des Bundesverbandes für Kindertagespflege e. V. hat dies dazu ge-
führt, dass einige Kindertagespflegestellen einen Kooperationsvertrag mit Schulen geschlossen 
haben. Sie können die Örtlichkeiten der Schule z. B. auch für Sport mit den Tageskindern nutzen 
und führen Hospitationen mit Partnerklassen durch.39 Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern 
und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)40 vom 3. Juni 2021 wurde § 22 
Abs. 1 SGB VIII dahingehend geändert, dass bundesweit die Kindertagespflegetätigkeit auch in 
anderen geeigneten Räumen zulässig ist. Damit ist die Kindertagespflege – bei Vorliegen der  
Voraussetzungen – auch in geeigneten Räumen einer Grundschule z. B. nach Schulschließung 
möglich.  

Der Bundesverband für Kindertagespflege e. V. beschreibt weitere denkbare Kooperationsmo-
delle, die ein Schulträger insbesondere auch für die Betreuung von Grundschulkindern praktizie-
ren könnte. Dazu gehören z. B. ein zwischen einer Schule und dem Träger der Jugendhilfe, der 
für die Tagespflege zuständig ist, vereinbartes Zusammenwirken ebenso wie eine Kooperations-
vereinbarung zwischen einer Schule und der Kindertagespflegeperson. Als wesentliche Inhalte 

 

35 Grube, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, Stand 2023, § 22a, Rn. 4. 

36 Eine Kooperation im Einzelfall ist damit allerdings nicht erfasst. Vielmehr wird ein fachlicher Beurteilungs-
spielraum dafür zugestanden, in welchem Umfang (Intensität und Weite) und auf welchem Wege die Zusam-
menarbeit durchzuführen ist. Näher dazu Raabe, in: Hauck/Noftz, SGB VIII, Stand Juni 2022, § 81 Rn. 16. 

37 In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder. Je nach Landesregelung ist es auch möglich, im 
Verbund zweier oder mehrerer Tagespflegepersonen mehr als fünf Kinder zu betreuen. In einer Verbundtages-
pflege können bis zu zehn Kinder von zwei Tagespflegeeltern betreut werden. Siehe hierzu Bundesverband für 
Kindertagespflege e. V., Was ist Kindertagespflege? abrufbar unter https://www.bvktp.de/.  

38 Bezirksamt Mitte von Berlin, Standards für den Übergang von Verbundtagespflegen in die Grundschule im Be-
zirk Mitte, 6. Oktober 2021. 

39 Auskunft vom 14. Juli 2023.  

40 BGBl. I S. 1444. 

https://www.bvktp.de/
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einer Kooperationsvereinbarung nennt der Bundesverband u. a., dass regelmäßige Kommunika-
tionsgelegenheiten zwischen Schulleitung und Kindertagespflegestelle, aber auch zur Praxis in 
Bezug auf Hausaufgaben und Fehlzeiten, die inhaltliche sowie finanzielle41 Ausgestaltung der Be-
treuungsleistung im Gefüge der Ganztagsbetreuung und die Partizipation der Eltern festgelegt 
werden müssten.42  

Neben der zeitlichen Komponente ist die Kindertagespflege auch in bestimmten Einzelfällen wie 
etwa im Falle von Kindern mit Autismus, ADHS oder Lernverzögerung relevant, für die gerade 
kleinere Gruppengröße einen Vorteil bieten kann. Im Ergebnis ist es daher – unter bestimmten 
Voraussetzungen – möglich, auch bei der Betreuung von Grundschulkindern die Kindertages-
pflege, ggf. in Kooperation mit einer Schule, einzubeziehen. 

*** 

 

41 Finanzielle Mittel wären seitens der Kommune - mit der Möglichkeit Elternbeiträge zu erheben – zur Verfügung 
zu stellen. 

42 Bundesverband für Kindertagespflege e. V., Kooperationen zwischen Schule und Kindertagespflege zur Ganz-
tagsbetreuung von Grundschulkindern, Stand 24. März 2023.  
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